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1. (1)Erdgashändler und Versorger haben Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit Erdgas für

Kunden, deren Verbrauch nicht mit einem Lastprofilzähler gemessen wird zu erstellen. Die Allgemeinen

Geschäftsbedingungen sowie ihre Änderungen sind der Regulierungsbehörde vor ihrem Inkrafttreten in

elektronischer Form anzuzeigen und in geeigneter Form zu veröffentlichen.

2. (2)Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der vertraglich vereinbarten Entgelte sind nur nach

Maßgabe des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs und des Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 140/1979,

zulässig. Solche Änderungen sind den Kunden schriftlich in einem persönlich an sie gerichteten Schreiben oder

auf deren Wunsch elektronisch mitzuteilen. In diesem Schreiben sind die Änderungen der Allgemeinen

Bedingungen nachvollziehbar wiederzugeben. Wird das Vertragsverhältnis für den Fall, dass der Kunde den

Änderungen der Geschäftsbedingungen oder der Entgelte widerspricht, beendet, endet das Vertragsverhältnis

mit dem nach einer Frist von drei Monaten folgenden Monatsletzten.

3. (3)Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblätter zwischen Versorgern und Kunden haben

zumindest zu enthalten:

1. 1.Name und Anschrift des Erdgashändlers bzw. Versorgers;

2. 2.erbrachte Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt für den

Beginn der Belieferung;

3. 3.Art und Weise, wie aktuelle Informationen über die jeweils geltenden vertraglich vereinbarten Entgelte für

den Kunden zur Verfügung gestellt werden;

4. 4.Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des

Vertragsverhältnisses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts;

5. 5.etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten

Leistungsqualität einschließlich fehlerhafter und verspäteter Abrechnung;

6. 6.einen Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemöglichkeiten;

7. 7.Modalitäten, zu welchen der Kunde verpflichtet ist, Teilbetragszahlungen zu leisten, wobei eine Zahlung

zumindest zehn Mal jährlich jedenfalls anzubieten ist;

8. 8.den Energiepreis in Cent pro kWh, inklusive etwaiger Zuschläge und Abgaben;

9. 9.die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinne des § 124 erfolgt.

4. (4)Die Versorger haben ihre Kunden nachweislich vor Abschluss eines Vertrages über die wesentlichen

Vertragsinhalte zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein Informationsblatt auszuhändigen. Dies gilt

auch, wenn der Vertragsabschluss durch einen Vermittler angebahnt wird.

5. (4a)Bietet ein Versorger Lieferverträge an, welche die Preisschwankungen der Großhandelspreise widerspiegeln

(Spotmarkt-Produkte oder andere Produkte mit automatischer Preisänderung), muss er Verbraucher im Sinne

des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmer nachweislich vor Abschluss des Vertrags über Chancen sowie

Kosten und Risiken von diesen Produkten informieren. Der Abschluss eines solchen Liefervertrags ist nur mit

ausdrücklicher Zustimmung der Verbraucher und Kleinunternehmen zulässig. Während der Vertragslaufzeit hat

der Versorger den Kunden laufend in geeigneter Weise über die Preisentwicklungen und über auftretende

Risiken rechtzeitig und auf verständliche Weise zu informieren. Verträge nach dieser Bestimmung dürfen

jederzeit unter Einhaltung der Fristen gemäß § 123 Abs. 1 erster und zweiter Satz gekündigt werden.

6. (5)Die Regulierungsbehörde kann die Anwendung der gemäß Abs. 1 angezeigten Lieferbedingungen innerhalb

von zwei Monaten insoweit untersagen, als diese gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten

verstoßen. Die Zuständigkeiten zur Überprüfung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach anderen

Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

7. (6)Durch die Regelungen der Abs. 1 bis 5 bleiben die Bestimmungen des KSchG und des ABGB unberührt.
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